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„Aus Rücksicht auf die Umgebung (Straße, Telephouleitung) und zur

Schonung des Holzes waren für die Fällung besondere Vorkehren not-
wendig. Der Baum wurde stehend entastet. Die .Hauptäste, selber so stark
wie ordentliche Buchenstämme, wurden durch Sprengung vom Stamme
gelöst. Auch die Zerkleinerung derselben geschah mit Hilfe von Spreng-
stoffen. Die Kosten der Fällung und Aufrüstung belicfen sich auf nahezu
300 Franken.

Letztere ergab eine Niasse von 29,»o imh nämlich einen zu Nutzholz
tauglichen Stamm von 6,5 m Länge und 117 em Mittendurchmesser ohne
Rinde, im Inhalte von 7 mch sodann 28,s Ster Brennholz und 195 Wellen.

In diesen Zahlen sind 0,5 Ster Brennholz und 10 Wellen inbegriffen, die

infolge eines Astbruches im Jahre 1926 gerüstet wurden."
Der Erlös aus dem Holz betrug 1420 Franken brutto oder 1120

Franken netto. 15.

„Schläsmeuschnee".
Im Beiheft Nr. 2 zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forst-

Vereins 1928 erwähnt Herr Dr. Franz Fankhauser in seinem Referat
„Ueber Lawinen und Lawinenverbau" in der Fußnote auf Seite 21,
daß „Schläsmen" dem „Sueggen" nicht synonym sei. Zur Rechtfertigung
von Prof. Dr. Brockmann, der diesen Ausdruck von mir mitgeteilt erhielt,
muß ich als Kenner urnerischen Sprachgebrauches aber erwähnen, daß in
Uri nicht nur der nasse, schwere Schnee, sondern vor allem der hangab-
wärtskriechende Schnee als Schläsmenschnee bezeichnet wird.

Altdorf-Uri, Juni 1928. Max Oechslin.

Wereinsnngel'egenHoiten.

Auszug aus den» Protokoll der Sitzung des Ständigen
Komitees von» 23.24. Mai 1928 in Zürich.

1. Zum Eintritt als Mitglieder haben sich angemeldet:

Herr Andrea Janett, Forstingenieur, Sent (Engadin);

„ Hans Bühler, Gerichtspräsident, Frutigen (Bern):

„ Gottlieb Bigler, Forstingenieur, Direktionssekretär, Bern.

Die Aufnahme wird genehmigt.
Durch Hinschied haben wir verloren Herrn Arnold Käser in Freiburg.
2. Auf unsere letztjährigen Gesuche um ständige Kantonsbeiträge an

den S. F. B. sind uns weitere Antworten zugegangen. Das Ergebnis der

Aktion wird anläßlich der kommenden Jahresversammlung mündlich

mitgeteilt.
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3. Vom Verlage unserer forstlichen Jugendschrift wird gemeldet, daß
die zwei ersten Hefte noch im Sommer, das dritte Heft und der Gesamt-
band etwa Ende September erscheinen werden.

4. Die Tabelle über „Wichtigere Verhandlungen und Beschlüsse des

Schweizerischen Forstvereins, 1843—1927" ist nun auch noch in franzö-
sischcr Sprache zu Publiziern und nachher, wie in der deutschen Schweiz
geschehen, zu Propagandazwecken zu verwerten.

5. In gemeinsamer Beratung mit dem Vizepräsidenten des Lokal-
komitces, Herrn Kantonsforstinspektor Eiselin, wird das Programm der

Jahresversammlung bereinigt und der Termin auf 9. bis 12. September
festgesetzt.

6. Als Mitglieder des Spezialausschusses für Ausarbeitung oou

Richtlinien betreffend forstliche Expropriationen werden gewählt: Ober-
forstmeister Th. Weber in Zürich (als Präsident); Forstmeister von Erlach
in Bern, Oberförster Bavier in Solothurn, Forstinspektor Bnrri in Luzern
und Forstinspektor Darbcllay in Freiburg.

7. Die vom Kassier vorgelegten Anträge betr. Umgestaltung der

Vereinsrechnung werden genehmigt. Demgemäß erscheinen künftig alle

Kantonsbeiträge gesamthaft unter „Publizitätsfonds".
8. Es wird beschlossen, der Jahresversammlung die Ausschreibung

einer neuen Preisaufgabe zu beantragen, mit Ablieferungstermin bis

t. April 193V. Themavorschläge sind bis zum 20. August bereitzustellen.
Bezügliche Anregungen werden auch aus den Kreisen der Mitglieder gerne
entgegengenommen.

Mücberanzeigen.

Taxatorische Grundlagen zur Forsteinrichtung. Von vr. Philipp Flury,
Adjunkt der eidgenössischen forstlichen Versuchsanstalt. XIV. Band, 3. Heft
der „Mitteilungen der Schweizerischen Zentralanstalt für das forstliche Ver-
suchswesen". Zürich, Beer â Co., 1927.

In diesem Hest nimmt der Versasser Stellung zu den in den letzten Jahren
aus dem Gebiete der Forsteinrichtung aufgetauchten Problemen, soweit sie die

Taxation betreffen. l)r. Flnry hat sich seit der Gründung der forstlichen
Versuchsanstalt im Jahre 1888 ununterbrochen in leitender Stellung mit
der Vorrats- und Zuwachsbestimmung befaßt und über seine tluierju-
chungen eine große Zahl von Arbeiten veröffentlicht. Diese Untersuchungen
erstreckten sich vorerst vorwiegend auf gleichaltrige, geschlossene Bestände,
doch wurden schon vor mehr als 2V Jahren auch Erhebungen in ge-

mischten, gelichteten und geplenterten Beständen begonnen. Dr. Flury ist daher
in der Lage, manches zur Klärung umstrittener Fragen der modernen Forst-
einrichtung beizutragen und fühlt sich, wie einleitend bemerkt wird, moralisch

verpflichtet, ihre taxatorischen Grundlagen einer kritischen Prüfung zu unter-
ziehen.


	Vereinsangelegenheiten

